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Durch kindergesicherte Verpa-
ckungen können Kleinkinder 
vor dem Zugriff auf gefährliche 

Stoffe & Gemische und damit vor folge-
schweren Unfällen geschützt werden, 
welche die größte Gefahr für ihr Leben 
und ihre Gesundheit darstellen. Solche 
Gefahren lauern für Kinder täglich. In 
Alltagssituationen finden sich hier nicht 
nur poppig bunte Reinigungs-, Wasch- 
und Putzmittel, die an Säfte oder Fit-
nessgetränke erinnern, sondern auch 
Farben und Lacke, die mit ihrer Knal-
ligkeit Aufmerksamkeit erzeugen – alles 
Stoffe und Gemische, die entsprechend 
ihrer Gefährlichkeit gekennzeichnet 
und kindergesichert verpackt sein müs-
sen. Entsprechende Vorschriften finden 
sich dazu in den EG-Richtlinien 67/548/
EWG (Stoffrichtlinie) und 1999/45/EG 
(Zubereitungsrichtlinie). Beide bilden 
die Basis für das bisher gültige Einstu-
fungs- und Kennzeichnungssystem. 
Zum 1. Juni 2015 werden sie nun zu-
rückgezogen. Neuerdings gilt die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen. Mit 
dieser auch als CLP (Regulation of Clas-
sification, Labelling and Packaging of 
Substances and Mixtures) -Verordnung 
bezeichneten Vorschrift wird angestrebt, 
ein hohes Schutzniveau für die mensch-
liche Gesundheit und für die Umwelt 
sicherzustellen sowie den freien Ver-
kehr von chemischen Stoffen, Gemi-
schen und bestimmten spezifischen Er-
zeugnissen zu gewährleisten und 

Gefährliche Stoffe und Gemische 
kindersicher verpacken 
GHS und CLP-Verordnung | Die Europäische Union (EU) gleicht ihr System zur Einstufung chemischer  
Stoffe und ihrer Gemische an das Global Harmonisierte System (GHS) der Vereinten Nationen (VN) an.  
Dieses internationale System schreibt die einheitliche Kennzeichnung von Chemikalien aufgrund ihrer 
Gefahreneigenschaften und ihre kindergesicherte Verpackung vor. Was ist dabei neuerdings zu beachten? 
Stellen gefährliche Stoffe und Gemische eine Gesundheitsgefahr für Kleinkinder bei Missbrauch dar,  
dürfen diese nur in kindergesicherten Verpackungen in Verkehr gebracht werden. Diese Verpackungen 
müssen den Normen ISO 8317 oder EN 862 für kindergesicherte Verpackungen entsprechen. Die  
Konformität entsprechend der Normen weisen die Marktteilnehmer mit Zertifikaten nach.
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gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation zu verbessern. Sie wird da-
her die Richtlinien 67/548/EWG (Stoff-
richtlinie) und 1999/45/EG (Zuberei-
tungsrichtlinie) ändern und aufheben 
sowie die Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 ändern. 

Global harmonisiertes System
Die Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) hatte bereits 1992 das Ziel, 
das Niveau des Schutzes der menschli-
chen Gesundheit und der Umwelt ein-
heitlicher, transparenter und vergleich-
barer zu machen. Erstmals vorgelegt 
wurde das global harmonisierte System 
- Globally Harmonised System of Classi-
fication and Labelling of Chemicals 
(GHS) - von der UN-Kommission je-
doch erst im Jahr 2003 und erscheint 
seitdem alle zwei Jahre in aktualisierter 
Fassung (1).  

Diesem neuen System hat sich die 
EU mit der Verabschiedung der CLP-
Verordnung angeschlossen. Eine Ver-
ordnung, die unmittelbar in allen EU-
Mitgliedsstaaten Gültigkeit besitzt und 
die am 20. Januar 2009 in Kraft getre-
ten ist. Ausnahmslos kann seither die 

Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung für Stoffe und Zubereitungen 
nach den Vorschriften der CLP- oder 
auch GHS- Verordnung erfolgen. Die 
Bestimmungen der Stoffrichtlinie und 
der Zubereitungsrichtlinie finden in 
diesem Fall keine Anwendung. Über-
gangsweise konnte aber die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung für 
Stoffe noch bis zum 1. Dezember 2010 
gemäß der Stoffrichtlinie erfolgen. Für 
Gemische gilt die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung gemäß der 
Zubereitungsrichtlinie noch bis zum 01. 
Juni 2015. 

Welche Definitionen gelten für Stof-
fe und Gemische? Zur Begriffsbestim-
mung gelten für Stoffe und Gemische 
die Definitionen wie folgt (2): Stoff: 
„Chemisches Element und seine Ver-
bindungen in natürlicher Form oder 
gewonnen durch ein Herstellungsver-
fahren, einschließlich der zur Wahrung 
seiner Stabilität notwendigen Zusatz-
stoffe und der durch das angewandte 
Verfahren bedingten Verunreinigungen, 
aber mit Ausnahme von Lösungsmit-
teln, die von dem Stoff ohne Beein-
trächtigung seiner Stabilität und ohne 
Änderung seiner Zusammensetzung ab-

getrennt werden können.“ Gemisch: 
„Gemische oder Lösungen, die aus zwei 
oder mehr Stoffen bestehen. Der in die-
ser Verordnung definierte Begriff „Ge-
misch“ sollte die gleiche Bedeutung wie 
der früher in den Gemeinschaftsvor-
schriften verwendete Begriff „Zuberei-
tung“ haben.“

Was gilt im Rahmen der clP-Verordnung 
für kindergesicherte Verpackungen?
Gefährliche Stoffe & Gemische, mit de-
nen Kinder im Alltag zum Beispiel in 
Form von Reinigungs-, Wasch- und 
Putzmitteln in Berührung kommen, 
können viele verschiedene Inhaltsstoffe 
wie Säuren, Laugen, Chlorverbindun-
gen und/oder Tenside enthalten. Bei 
direktem Kontakt wirken diese oft rei-
zend bis ätzend, nach Verschlucken 
können sie zu Übelkeit, Erbrechen und 
Durchfall führen und im schlimmsten 
Fall Lungenschäden und Ersticken ver-
ursachen. Die am 20. Januar 2009 in 
Kraft getretene CLP-Verordnung regelt 
hier bindend den Einsatz von kinderge-
sicherten Verpackungen. Nach ihr müs-
sen gefährliche Stoffe & Gemische, von 
denen unterschiedlichste gesundheitli-
che Gefahren ausgehen, kindergesichert 

Symbol Gefahr Wirkung
Tödliche Vergiftung Bereits kleine Mengen führen zu schweren 

oder gar tödlichen Vergiftungen. 

Schwerer Gesundheitsscha-
den, bei Kindern möglicher-
weise mit Todesfolge

Gefährdung der Schwangerschaft, krebserzeu-
gende Wirkung und/oder ähnlich schwere Ge-
sundheitsrisiken.

Ätzwirkung Zerstörung von Haut oder Augen.

Gesundheitsgefährdung (we-
niger schwerwiegend)

Reizung der Haut oder Sensibilisierung mit an-
schließender Auslösung einer Allergie. 

Entzündet sich schnell Gesundheitsgefahr durch schnelle Entzünd-
barkeit in der Nähe von Hitze oder Flammen.

abkürzungsverzeichnis

caS =  Chemical Abstracts Service
ceN =  Europäisches Komitee 
 für Normung
clP =  Regulation of Classification, 
 Labelling and Packaging 
 of Substances and Mixtures
DiN =  Deutsche Industrie Norm
eG =  Europäische Gemeinschaft
eN = Europäische Norm
eU = Europäische Union
eWG = Europäische 
 Wirtschaftsgemeinschaft
GHS = Globally Harmonised System
 of Classification and Labelling 
 of Chemicals; kurz: Global 
 Harmonisiertes System
iSO = International Standard 
 Organisation
UN = United Nations
UNceD = Konferenz der Vereinten 
 Nationen über Umwelt und
  Entwicklung
VN = Vereinte Nationen      

afd
No.

Bezeichnung des Stoffes
KonzentrationsgrenzenCAS-Nr. Bezeichnung EG-Nr.

1 67-56-1 Methanol 200-659-6 ≥ 3 %
2 75-09-2 Dichlormethan 200-838-9 ≥ 1 %
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verpackt und mit kindergesicherten 
Verschlüssen versehen werden (3):  

 ■ Verpackungen, die einen Stoff oder 
ein Gemisch enthalten, der/das an die 
breite Öffentlichkeit abgegeben wird 
und als akut toxisch, spezifisch zielor-
gantoxisch oder hautätzend eingestuft 
wird, sind unabhängig von ihrem Fas-
sungsvermögen mit kindergesicherten 
Verschlüssen auszustatten.

 ■ Verpackungen, die einen Stoff oder 
ein Gemisch enthalten, der/das an die 
breite Öffentlichkeit abgegeben wird 
und eine Aspirationsgefahr darstellt, 
sind unabhängig von ihrem Fassungs-
vermögen mit kindergesicherten Ver-
schlüssen auszustatten. 

 ■ Enthält ein Stoff oder Gemisch min-
destens einen der nachstehenden Stoffe 
in einer Konzentration, die mindestens 
ebenso hoch ist wie die für den betref-
fenden Stoff festgelegte Einzelkonzent-
rationsgrenze, und an die breite Öffent-
lichkeit abgegeben wird, sind die Verpa-

ckungen unabhängig von ihrem Fas-
sungsvermögen mit kindergesicherten 
Verschlüssen auszustatten. 

Außerdem sieht die CLP-Verord-
nung zur Gefahrenkommunikation 
spezielle Kennzeichnungselemente, 
wie bspw. Gefahrenpiktogramme, vor. 
Diese weisen in Form einer Raute mit 
einem roten Rahmen, einem weißen 
Hintergrund und schwarzen Symbolen 
auf physikalische, gesundheitliche und 
umweltbezogene Gefahren hin. Sie 
gelten auszugsweise wie folgt 
(3),(4),(5): 

Was gilt im Rahmen der clP-Verord-
nung für Normen und Bestimmungen? 
Um eine Verpackung als kindergesi-
chert einstufen zu können, muss diese 
den in der CLP-Verordnung geforderten 
Normen und Bestimmungen genügen; 
und zwar sowohl im Falle von wieder-
verschließbaren als auch nichtwieder-
verschließbaren Verpackungen(3): 

 ■ Für wiederverschließbare Verpa-
ckungen gilt, dass kindergesicherte Ver-
schlüsse der aktuellen Ausgabe der EN 
ISO-Norm 8317 über „Kindergesicherte 
Verpackungen - Anforderungen und 
Prüfverfahren für wiederverschließbare 
Verpackungen“ des Europäischen Ko-
mitees für Normung (CEN) und der 
International Standard Organisation 
(ISO) entsprechen.

 ■ Für nichtwiederverschließbare Ver-
packungen gilt, dass kindergesicherte 
Verschlüsse der aktuellen Ausgabe der 
Norm EN 862 „Verpackung - Kinderge-
sicherte Verpackung - Anforderungen 
und Prüfverfahren für nichtwiederver-
schließbare Verpackungen für nicht-
pharmazeutische Produkte“ des Euro-
päischen Komitees für Normung (CEN) 
entsprechen.

Was besagen die angeführten Nor-
men und Bestimmungen? Wie wird 
Rechtssicherheit im Falle eines Un-
glücks erreicht? Wie kann das richtige 
Funktionieren der Verpackungen, die  
z. B. nur durch gleichzeitiges Drücken 
und Drehen zu öffnen sind,    sicher-
gestellt werden? Wie wird außerdem 
erreicht, dass Kleinkindern die Öff-
nung nicht möglich ist, ein problem-
loses Öffnen durch Senioren aber er-
halten bleibt? Nur eine Prüfung nach 
Maßgabe der in der CLP-Verordnung 
angegebenen Normen gewährleistet 
Rechtssicherheit und Schutz im Falle 
eines Unglücks. Die Norm DIN EN ISO 
8317 ist eine  Internationale Norm 
mit Anforderungen und Prüfverfah-
ren für wieder verschließbare Verpa-
ckungen in der Fassung von 2004. Die 
DIN EN 862 ist eine Deutsche Norm 
für nicht wieder verschließbare Ver-
packungen  in der Fassung von 2006.

Mit den Normen DIN EN ISO 8317 
und DIN EN 862 bestehen internatio-
nal gültige Prüfverfahren. Diese be-
schreiben Testverfahren nach denen 
eine Gruppe mit bis zu 200 Kleinkin-
dern im Alter von 42 bis 51 Monaten 
bis zu 10 Minuten Zeit erhalten, die 
zu prüfende Verpackung zu öffnen. 
Darüber hinaus müssen die Teilneh-
mer aus einer Gruppe von 100 Senio-
ren der Altersklasse 50 bis 70 Jahre in 
der Lage sein, die Verpackungen pro-
blemlos innerhalb einer Minute zu 
öffnen und ggf. wieder richtig zu ver-
schließen. Die Prüfung und die Zerti-
fizierung erfolgt dabei durch akkredi-
tierte Institute, die der DIN EN 45011 
für Zertifizierungstellen entsprechen, 
(z. B. www.ivm-childsafe.de).

Durch kindergesicherte Verpackungen können kleinkinder vor dem Zugriff auf gefährliche 
Stoffe & Gemische und damit vor folgeschweren Unfällen geschützt werden.
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Es muss erreicht werden, dass eine 
kindergesicherte Verpackung die mit 
den Normen erforderliche Konformi-
tät aufweist. Dazu ist eine präzise Lö-
sung zu erzielen, die sich genau dann 
ergibt, wenn sich am Ende jedes Puzz-
le-Teil perfekt an seine Nachbarn an-
schmiegt. Bevor dies aber der Fall sein 
kann, sind zunächst viele kleine Puzz-
leteile mit ihren Nischen und Nasen 
zu bestimmen - häufig messerscharf. 
Unternehmen brauchen hier bei der 
Entwicklung und Auswahl von Verpa-
ckungslösungen als kompetenten An-
sprechpartner ein nach DIN EN 45011 
akkreditiertes Institut [www.ivm-
childsafe.de]. Dieses gewährleistet, 
dass die bestehenden Anforderungen 
an die Verpackung erfüllt werden und 
das Ziel der Kindersicherheit von Ver-
packungen problemlos erreicht wird. 
Nur so ergibt sich im Ergebnis eines 
stimmigen Gesamtbildes mit einem 
entsprechenden Schutz der Unterneh-
men, die die Kindersicherheit ihrer 
Verpackungslösungen sicherzustellen 
haben. n
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 ■ Die gesetzlichen Grundlagen für 
die kindergesicherte Verpackung von 
Gefahrstoffen bestehen in Europa 
durch die Verordnung (EG) der 
Nr.1272/2008.

 ■ Die Kennzeichnung von gefährli-
chen Stoffen und Gemischen hat künf-
tig nach dem GHS (Globally Harmo-
nised System) der UN zu erfolgen.

 ■ Besteht bei Missbrauch eine Gefahr 
für die Gesundheit von Kleinkindern, 
dürfen Produkte nur in kindergesicher-
ten Verpackungen in Verkehr gebracht 
werden.

 ■ Kindergesicherte Verpackungen 
müssen der Norm ISO 8317 oder EN 
862 entsprechend geprüft sein. Den 
erforderlichen Nachweis über das 
richtige Funktionieren der kindergesi-
cherten Verpackung belegt das Zerti-
fikat eines (nach DIN EN 45011) ak-
kreditierten Instituts.

Für Sie entscheidend:


